
           Satzung 
 

des Spielmannszuges der Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard e.V. 
 
Der Spielmannszug ist eine Abteilung der Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard 
und wird nachfolgend mit „SMZ“ bezeichnet. 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

1. Der im Jahre 2007 gegründete Spielmannszug gehört als Abteilung der 
Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard e.V.  an. 

 
 2.   Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 
 

1. Zweck des SMZ ist es, die Musiker zu fördern und im Sinne der Satzung der 
Schützenbruderschaft zu handeln. 

 
2. Der SMZ verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige 

Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

 
   3.   Der SMZ ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie wirtschaftliche   
       Zwecke. Einnahmen aus musikalischen Auftritten und Veranstaltungen 
       werden für die Anschaffung von Musikinstrumenten, Noten, Uniform,  
       Material für die Vereinsarbeit und für vereinsinterne Aktionen und  
       Veranstaltungen verwendet. 
 

4.  Die Arbeit der Mitglieder erfolgt ehrenamtlich. 
 
5. Mittel der Abteilung dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwandt 

werden. 
 

6. Die Abteilung des SMZ verpflichtet sich zu enger Zusammenarbeit mit dem 
Sportschützenverein Hubertus Spexard e.V. und dem Heimatverein Spexard 
e.V. 

 
7. Der Vorstand des SMZ ist in allen finanziellen Angelegenheiten und 

öffentlichen Aktivitäten dem Vorstand der Schützenbruderschaft gegenüber 
verantwortlich. Jährlich ist dem Vorstand der Schützenbruderschaft der 
Kassenbericht des abgelaufenen Geschäftsjahres zu übergeben. 

 
8. Der/die Vorsitzende des SMZ oder sein/ihr Vertreter/in gibt der Mitglieder- 

versammlung der Schützenbruderschaft jährlich einen Bericht über die 
Aktivitäten und Vorhaben des SMZ. 

 
 
 
 



§ 3 Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied der Abteilung sind alle aktiven Musiker und die Personen, welche 
den Spielbetrieb durch ihre Mitarbeit unterstützen. 
Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in der Schützenbruderschaft St. 
Hubertus Spexard e.V. 
 

2.   Die Mitgliedsbeiträge werden an die Schützenbruderschaft St. Hubertus   
       Spexard e. V. entrichtet. Die Höhe des Jahresbeitrages wird von der  

Mitgliederversammlung der Schützenbruderschaft beschlossen oder 
geändert. 

 
3.   Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Tod 
b) durch Austritt aus der Abteilung des SMZ oder/und aus der 

Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard e.V. 
c) durch Ausschluss nach den Vorgaben der Schützenbruderschaft 

 
 
§ 4 Organe 
 

1. Die Organe der Abteilung des SMZ sind 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 

 
 
§ 5 Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus 
a) dem/der 1.Vorsitzenden 
b) dem/der 2. Vorsitzenden 
c) dem/der Schriftführer(in) 
d) dem/der Kassierer(in) 

     als geschäftsführender Vorstand 
e) dem/der Tambourmajor(in) 
f) dem/der Jugendvertreter(in) 
g) einem/einer Beisitzer(in) 
h) dem 1. Brudermeister der Schützenbruderschaft als geborenes 

Mitglied 
 

2. Der/die 1. Vorsitzende hat Sitz- und Stimmrecht im Vorstand der  
Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard e.V. 

 
3. Die Wahl des Vorstandes der Ämter zu a – g erfolgt durch die Mitglieder-            

versammlung der Abteilung des SMZ für die Dauer von 2 Jahren.  
       Die Wahl ist geheim auszuführen, sobald ein Mitglied dies wünscht. 
       Treten mehr als zwei Bewerber zur Wahl an, erfolgt eine Stichwahl, sofern  
       nicht ein Bewerber mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen auf sich  
       vereinigen kann. 
 
 



4. Zur Wahl des geschäftsführenden Vorstandes können nur Mitglieder 
antreten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

 
5. Wahlberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder auf der 

Mitgliederversammlung des SMZ, welche das 7. Lebensjahr vollendet haben. 
Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 

 
 
§ 6 Mitgliederversammlung 
 

1. Alljährlich findet im 1. Quartal des Geschäftsjahres eine Mitglieder- 
versammlung statt. 

 
2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einberufen. Die Einladung  

erfolgt mindestens 14 Tage vorher schriftlich unter Angabe der Tages-
ordnung. 

 
3. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
der/die 1. Vorsitzende.  
Für eine Satzungsänderung ist eine 2/3 Mehrheit erforderlich. 
Die Auflösung der Abteilung des SMZ bedarf einer qualifizierten Mehrheit 
von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen. 

 
4. Die Mitgliederversammlung der Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard  

e.V. muss den Ergebnissen der Vorstandswahlen, Satzungsänderungen und 
der Auflösung der Abteilung des SMZ zustimmen. 

 
5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung des SMZ sind schriftlich durch  

Protokoll festzuhalten und dem geschäftsführenden Vorstand der Schützen- 
bruderschaft zeitnah durch Vorlage einer Abschrift mitzuteilen. 

 
6. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes 
b) Entgegennahme des Kassenberichtes 
c) Entlastung des/der Kassierer(in) und des Vorstandes 
d) Neuwahl des Vorstandes 
e) Jährliche Wahl von 2 Kassenprüfern 
f) Beschlussfassung über Satzungsänderungen sowie die Auflösung 

der Abteilung des SMZ 
 
 
§ 7 Auflösung des Spielmannszuges 
 

Sollte der Spielmannszug als Abteilung der Schützenbruderschaft St. Hubertus 
Spexard e.V. aufgelöst werden, so fällt das Vermögen und Inventar der 
Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard e.V. zu. 

 
 
 
 
 



§ 8 Inkrafttreten 
 
 Diese Satzung wurde am 25.02.2012 von der Mitgliederversammlung des  
 SMZ beschlossen und am 25. 11.2012 von der Generalversammlung der  
 Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard e.V. anerkannt und verabschiedet. 
 
 
Gütersloh-Spexard, den 25. November 2012 
 
 
 


